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Montag, 24. Oktober 2011
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!


Im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich dien Entwurf der Verwaltung für eine Geschäftsordnung des Rates der Stadt Diepholz wie folgt zu ändern:
 
Geschäftsordnung des Rates
Antrag:

1. § 1 Einberufung des Rates ist in Abs. 1  wie folgt zu ändern: Satz 2: "Ladungsfrist auf 3 Tage."




           Satz 4: "in Eilfällen 5 Tage"
2. § 1 Einberufung des Rates ist in Abs. 2  wie folgt zu ändern: Satz 1: "Der Ladung sind die Tagesordnung sowie Beschlussvorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten beizufügen."
3. § 2 Öffentlichkeit der Sitzungen ist in Abs. 3 wie folgt zu ändern: Satz 3 entfällt: "Zuhörerinnen und Zuhörer können von dem  oder der Ratsvorsitzenden aus dem Sitzungssaal verwiesen werden."
4. § 3 Vorsitz und Vertretung ist in Abs. 2 wie folgt zu ändern: Satz 1: "in seiner ersten Sitzung" sowie "und legt die Reihenfolge der Vertretung fest" sind zu streichen.
5. § 4 Sitzungsverlauf  ist in h) wie folgt zu ändern: Der bisherige Text ist zu streichen und wie folgt zu ersetzen: "Beantwortung von Anfragen"
6. § 5 Sachanträge ist in Abs. 2 wie folgt zu ändern: Der bisherige Text von Abs. 2 wird gestrichen und durch folgenden Text ersetzt: "Der Bürgermeister sorgt dafür, dass Anträge, die eine Beschlussfassung des Rates zum Gegenstand haben, rechtzeitig in den Ausschüssen vorberaten werden. Im Zweifel entscheidet der Verwaltungsausschuss, welchem Fachausschuss der Antrag zuzuleiten ist. Sollte eine Vorberatung nicht möglich gewesen sein, kommt der Antrag gleichwohl auf die Tagesordnung. Der Bürgermeister erklärt in der Sitzung, welche Gründe eine rechtzeitige Vorbefassung der Ausschüsse verhindert haben."
7. § 5 Sachanträge ist in Abs. 4 wie folgt zu ändern: Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. Neu einzufügen ist als Abs. 4: "Zu Tagesordnungspunkten, die lediglich einen Bericht oder die Vorstellung einer Planung oder Konzeption zum Gegenstand haben, können keine Sachanträge gestellt werden."
8. § 8 Anträge zur Geschäftsordnung ist in b)  wie folgt zu ändern: In Satz 1 wird das Wort "und "durch das Wort "oder" ersetzt, so dass es neu heißt: "Schließen der Rednerliste oder  Schluss der Debatte."
9. § 8 Anträge zur Geschäftsordnung ist ein neuer Antrag  h) anzufügen der wie folgt lautet:      "h)
Anhörung anwesender Sachverständiger oder anwesender Einwohnerinnen und Einwohner"
10. § 8 Anträge zur Geschäftsordnung ist ein neuer Absatz 3 anzufügen der wie folgt lauten soll: "Beschließt der Rat, anwesende Einwohnerinnen und Einwohner zum Gegenstand der Beratung zu hören (§ 62 Abs. 2 NKomVG), so gilt § 10 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung entsprechend."
11. § 9 Zurückziehen von Anträgen und Beschlussvorlagen ist in Abs.1 nach Satz 1 wie folgt zu ergänzen:" Jedes Ratsmitglied kann die Anträge oder Beschlussvorlagen sich zu Eigen machen. Damit wird das Verfahren fortgesetzt."
12. § 10 Beratung und Redeordnung ist in Abs. 4 Satz 1wie folgt zu ändern: "und seinen Vertretern" wird gestrichen und durch " der von ihm bestimmte Vertreter der Verwaltung." ersetzt.
13. § 10 Beratung und Redeordnung ist in Abs. 6  e) wie folgt zu ändern: Der bisherige Text wird gestrichen und wie folgt ersetzt: "e) Absatz 4 bleibt unberührt."
14. § 10 Beratung und Redeordnung ist in Abs. 7  b) wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: b) 
Änderungsanträge und deren Rücknahme
15. § 10 Beratung und Redeordnung , die Abs. c) und d)  sind zu löschen.
16. § 11 Anhörungen ist zu streichen.
17. § 13 Ordnungsverstöße ist in Abs. 2 wie folgt zu ändern: Der letzte Satz " § 10 Abs. 4 dieser Geschäftsordnung bleibt unberührt" wird gestrichen. 
18. § 14 Abstimmung ist in Abs. 1 wie folgt zu ändern: Satz 2 und 3 "Änderungsanträge werden vor dem Hauptantrag behandelt. Liegen mehrere den gleichen Gegenstand betreffende Anträge vor, so wird zunächst über den weitergehenden abgestimmt." werden gestrichen. Satz 4 " Die/der Ratsvorsitzende entschei​det über die Reihenfolge der Abstimmung. Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang." wird  nach "entscheidet" um "im Zweifel" ergänzt.
19. § 14 Abstimmung ist in Abs. 2 wie folgt zu ändern: In Satz 2 wird die Passage "Der/dem Ratsvorsitzenden bleibt es überlassen" gestrichen und durch "In Zweifelsfällen  ist"  ersetzt. Satz  3 wird gestrichen.  
20. § 14 Abstimmung ist in Abs. 5 wie folgt zu ändern: Satz 1 wird gestrichen und durch " Auf Antrag von einem Drittel der Ratsmitglieder wird geheim angestimmt;" ersetzt.
21. § 15 Wahlen ist wie folgt zu ändern: Für die Stimmauszählung bei Wahlen gilt § 14 Abs. 5 Satz 2 entsprechend
22. § 16 Anfragen ist in Satz 2 wie folgt zu ändern: "Wenn diese nach § 4 h) in der Ratssitzung....". Satz 3 ist  nach "schriftlich" um die Worte "in der folgenden Ratssitzung" zu ergänzen.
23. § 17 Einwohnerfragestunde ist in Abs.2 Satz 2 dahingehend zu ändern, dass das Wort "ersten" gestrichen wird. 
24. § 17 Einwohnerfragestunde ist in Abs. 3 wie folgt zu ändern: Satz 2 wird gestrichen.
25. § 18 Protokoll ist in Abs. 1 wie folgt zu ändern: Die Sätze 3 und 4 sind zu streichen. 
26. § 18 Protokoll ist in Abs. 2 wie folgt zu ändern: In Satz 3 ist das Wort "angenommen" zu streichen und durch " mit welchem Ergebnis durchgeführt" zu ersetzen.
27. § 20 Geschäftsgang und Verfahren des Verwaltungsausschusses ist in Satz 1 wie folgt zu ändern: Die Formulierung "mit Ausnahme der §§ 11 und 17" ist zu streichen.
28. § 22 Zusammenwirkendes Verwaltungsausschusses mit den Ausschüssen ist zu streichen.

29. § 24 Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse ist in Abs. 3 wie folgt zu ändern: Abs. 3 ist zu streichen.
30. Die Verwaltung stellt dar, welche rechtlichen Fragen bei der Live-Übertragung von Ratssitzungen im Internet zu berücksichtigen sind und wie diese über die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Diepholz geregelt werden können oder geregelt werden müssen.
Begründung:

Die Begründung erfolgt jeweils mündlich zu den einzelnen Änderungsanträgen.

Mit freundlichen Grüßen

